
 

  

 
 
 
 

  

 
 

 

 
 

  

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

68/2 01.10.2020 hba.  94939 
Gartenamt 
Untere Naturschutzbehörde, Grünplanung und Neubau 

An 	61/12
 Herrn Tomberg 

B-Plan 01/014 "Schwannstraße / Hochpunkt" 
Ergänzung zum Umweltbericht 

Im Nachgang zur Stellungnahme des Amtes 68/22 im Rahmen der Beteiligung 
gemäß §4(2) BauGB vom 06.07.2020 bitte ich darum, unter Bezug auf unsere 
Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung gemäß § 4(1) BauGB folgende Aussagen 
aus dem gesamtstädtischen Grünordnungsplan 2025 – rheinverbunden und dem 
Grünordnungsrahmenplan für den Stadtbezirk 1 in den Umweltbericht aufzunehmen: 

Zu Kap. 4.2 Natur und Freiraum, b) Tiere, Pflanzen, Landschaft: 
Im gesamtstädtischen Grünordnungsplan 2025 – rheinverbunden ist das Plangebiet 
dem Teilraum 23 „Zweiter Grüner Ring und Kittelbach“ zugeordnet. Es liegt 
unmittelbar an der Nordflanke des Zweiten Grünen Ringes, der im Zuge der 
städtebaulichen Neuordnung ehemaliger Industrie-, Militär- und Bahnareale um die 
gründerzeitliche Stadterweiterung in Pempelfort und Derendorf entwickelt werden 
soll. Mit Anknüpfung an den Rheinpark im Norden und den Hofgarten im Süden 
schließt sich der Ring. Der Grünordnungsrahmenplan für den Stadtbezirk 1 
konkretisiert das Konzept mit dem Vorschlag einer Überquerung des Kennedydamms 
im Bereich des Plangebiets und der Ergänzung des Straßenbaumbestands an der 
Nordseite der Schwannstraße, über welche der Zweite Grüne Ring nach Osten 
verläuft. 

Auf Seite 6 des Umweltberichts müsste dann dementsprechend auf die 
grünplanerischen Empfehlungen der beiden Planwerke hingewiesen werden. 

Vielen Dank und freundliche Grüße 

Heidi Bartling 
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